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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1995

Norm

StGB §201

Rechtssatz

Das Verbrechen der Vergewaltigung nach § 201 StGB ist ein Delikt mit bloß teilbarer Ausführungshandlung, weil seine

Tathandlung aus zwei (oder mehreren) Teilakten besteht, die zeitlich zusammenfallen können, aber nicht

notwendigerweise müssen.
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